
37

VE

03-2021 VE 
Vollstreckung effektiv

Kurz informiert

▶▶ Aktuelle Gesetzgebung
neue Haftkostenbeiträge seit 2021

| Wird ein Schuldner verhaftet (§ 802g ZPO), z. B. weil er dem Termin zur 
Vermögensauskunft unentschuldigt fernbleibt, fallen Haftkostenbeiträge 
an. Hierfür tritt der Gläubiger in Vorlage. Er kann sie sich jedoch als not-
wendige Kosten der Vollstreckung gegen den Schuldner festsetzen lassen. 
Die Beiträge für 2021 betragen bundeseinheitlich (BAnz AT, 31.12.20 B1): |

▶◼ i. unterkunft
1. Gefangene bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende: 

bei Einzelunterbringung 164,50 EUR

bei Belegung mit zwei Gefangenen   70,50 EUR

bei Belegung mit drei Gefangenen   47,00 EUR

bei Belegung mit mehr als drei Gefangenen   23,50 EUR

2. für alle übrigen Gefangenen: 

bei Einzelunterbringung 199,75 EUR

bei Belegung mit zwei Gefangenen 105,75 EUR

bei Belegung mit drei Gefangenen   82,85 EUR

bei Belegung mit mehr als drei Gefangenen   58,75 EUR

▶◼ ii. Verpflegung 
Frühstück   54,00 EUR

Mittagessen   102,00 EUR

Abendessen   102,00 EUR 

Beachten Sie | Alle Beträge beziehen sich jeweils auf einen Monat. Für kür-
zere Zeiträume ist für jeden Tag ein Dreißigstel der aufgeführten Beträge 
zugrunde zu legen.

▶◼ Beispiel 
Schuldner S. (47 Jahre) erscheint nicht im Termin zur Abgabe der Vermögensaus-
kunft. Auf Antrag des Gläubigers G. verhaftet ihn Gerichtsvollzieher X. S. wird in der 
JVA in einer Zweimann-Zelle untergebracht; nach zwei Tagen gibt S. freiwillig die 
geforderte Vermögensauskunft ab. Folgende Haftkosten sind entstanden:

Unterbringung 105,75 EUR

Frühstück   54,00 EUR

Mittagessen   102,00 EUR

Abendessen    102,00 EUR

monatlich Gesamt 399,75 eur

Hiervon 2/30   26,65 EUR

Wichtig | Zusätzlich entstehen für das Verfahren über den Antrag auf Erlass des 
Haftbefehls 22 EUR Gerichtskosten (Nr. 2114 GKG VV); der Gerichtsvollzieher erhält 
eine Festgebühr von 39 EUR (Nr. 270 GVKostG VV). Wurde ein Anwalt für den Gläu-
biger tätig, löst die Verhaftung nach § 18 Nr. 16 RVG eine 0,3-Verfahrensgebühr nach 
Nr. 3309 RVG VV aus (Wert: max. 2.000 EUR; § 25 Abs. 1 Nr. 4 RVG).

notwendige 
Vollstreckungs-
kosten

So rechnen Sie 
richtig

zusätzliche Kosten 
und Gebühren

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht oder 
Inkassodienstleister müssen Sie den Forderungseinzug 
perfekt beherrschen. Kommt dann die Insolvenz des 
Schuldners hinzu, wird die Situation noch komplizierter. 
Unser Experte Stefan Lissner bringt das komplexe 
Themengeflecht auf den Punkt: In nur 2,5 Stunden am 
PC liefert er Ihnen aktuelle Strategien, mit denen 
Sie den Forderungsverlust nachhaltig vermeiden und 
das Vermögen des Gläubigers sichern. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Inkasso und Insolvenzrecht
Erfolgreiches Forderungsmanagement

Referent
Stefan Lissner, Diplom-
Rechtspfleger (FH) 

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Insolvenzrecht, 
Insolvenzverwalter, Rechts-
abteilungen von Unternehmen, 
Rechtsanwälte 

Termine
19.04.2021, 19.07.2021, 
18.10.2021, 17.01.2022

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1048

Stefan Lissner

„Berechtigte Forderungen erhalten 

und durchsetzen – ich stelle Ihnen 

die neuesten Strategien vor!“

2 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s189


